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Spruch 

B6 231.326-3/2008/22E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Gregor MORAWETZ als Vorsitzenden und den Richter Dr. 
Elmar SAMSINGER als Beisitzer über die Beschwerde von XXXX, StA. Republik Mazedonien, gegen die 
Spruchpunkte II. und III. des Bescheides des Bundesasylamtes vom 14.07.2005, FZ. 03 10.392-BAW, nach 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 28.06.2011 zu Recht erkannt: 
 

I. Die Beschwerde wird gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 i.d.F. BGBl I 2003/101 hinsichtlich Spruchpunkt II. des 
angefochtenen Bescheides als unbegründet abgewiesen. 
 

II. Der Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt III. stattgegeben, dieser ersatzlos behoben und festgestellt, 
dass die Ausweisung gemäß § 10 Abs. 5 und Abs. 2 Z 2 AsylG 2005 i.d.g.F. auf Dauer unzulässig ist. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

1.1. Die Beschwerdeführerin führt nach eigenen Angaben den im Spruch genannten Namen, ist Staatsangehörige 
der Republik Mazedonien, gehört der Volksgruppe der Torbe¿ an, ist muslimischen Bekenntnisses, war im 
Heimatstaat zuletzt wohnhaft in der Ortschaft XXXX in der Gemeinde XXXX und reiste am 21.05.2002 mit 
ihrem Gatten und ihren beiden minderjährigen Kindern illegal in das Bundesgebiet ein. Sie stellte am 23.05.2002 
einen Antrag auf Erstreckung des ihrem Gatten aufgrund dessen Asylantrages zu gewährenden Asyls gemäß § 10 
Abs. 1 AsylG 1997. Der Antrag ihres Gatten wurde mit Befürchtungen hinsichtlich der allgemeinen 
Sicherheitslage unter dem Eindruck der Auseinandersetzungen zwischen ethnischen Albanern und Mazedoniern 
begründet. Ihr Erstreckungsantrag wurde mit Bescheid des Bundesasylamts vom 05.09.2002, FZ. 02 13.577-
BAW, gemäß § 10 iVm § 11 Abs. 1 AsylG 1997 abgewiesen. Eine dagegen erhobene Berufung wurde mit 
Bescheid des unabhängigen Bundesasylsenats vom 18.03.2003, Zl. 231.326/0-IX/27/02, abgewiesen. 
 

1.2. Am 07.04.2003 stellte die Beschwerdeführerin einen Asylantrag. 
 

Der Antrag wurde in einer Einvernahme beim Bundesasylamt im Wesentlichen mit der Erkrankung der 
Beschwerdeführerin an einer chronischen Schizophrenie begründet, wobei diesbezüglich eine drohende 
ausweglose Lage in Hinblick auf deren medizinische Versorgung bzw. deren Unterhalt in Mazedonien behauptet 
wurde. 
 

Dazu wurde für die Beschwerdeführerin unter anderem vorgelegt: ein Gutachten eines Facharztes für Psychiatrie 
und Neurologie vom 15.01.2003, Berichte einer Abteilung für Sozialpsychiatrie eines öffentlichen 
Krankenhauses über einen stationären Aufenthalt der Beschwerdeführerin von 31.12.2002 bis 11.02.2003 unter 
der Diagnose akuter paranoider Schizophrenie und einer posttraumatischen Belastungsstörung. 
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Mit Beschluss eines Bezirkgerichtes vom 29.04.2005 wurde für die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer 
psychischen Erkrankung ein Sachwalter zur Vertretung vor Gerichten, Behörden, Dienststellen, 
Sozialversicherungsträgern und insbesondere im Asylverfahren bestellt. Ein im Rahmen des 
Sachwalterschaftsverfahrens vom Gericht eingeholtes fachärztliches Sachverständigengutachten vom 28.02.2005 
enthielt bezüglich der Beschwerdeführerin folgende Diagnose: "Aus Längsschnitt der Erkrankung und des 
erhobenen Befundes ist die Betroffene als psychisch krank zu bezeichnen und es besteht, wie beschrieben, eine 
Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis, zuzuordnen einer paranoiden Schizophrenie ICD 10 F 20.0 mit 
episodisch rezidivierendem Verlauf mit auftretenden wahnhaften Komponenten und Affektentgleisungen - in 
diesen Phasen einhergehend mit hochgradiger Herabsetzung der Kritikfähigkeit ohne Krankheitseinsicht. Zum 
Zeitpunkt der Untersuchung besteht zwar kein akutes pathologisches Bild, jedoch - wie beschrieben - fassbare 
Basisstörungen. Erschwerend kommt auch noch hinzu, dass bei der Betroffenen Komponenten einer 
posttraumatischen Belastungssituation vorliegen, die zurückzuführen ist auf ihr Leben in ihrer Heimat 

während des Bürgerkrieges (Schießereien etc... ) sowie auch auf die 

Unsicherheit über einen weiteren Aufenthalt in Österreich. Es muss weiterhin eine entsprechende 
sozialpsychiatrische und medikamentöse Nachbehandlung erfolgen, um die zurzeit noch eher als günstig 
einzuschätzende Prognose des Krankheitsverlaufs aufrecht zu erhalten." 
 

In Beantwortung einer diesbezüglichen Anfrage des Bundesasylamtes fasste die österreichische Botschaft in 
Skopje in einem Schreiben vom 22.02.2005 die Behandlungsmöglichkeiten von paranoider Schizophrenie in 
Mazedonien im Wesentlichen dahingehend zusammen, dass derartige psychotische Erkrankungen sowohl in 
akuten als auch in chronischen Stadien in speziellen Krankenhäuser für psychische Krankheiten in offener oder 
geschlossener Art behandelt werden würden. Die Behandlung erfolge mit Medikamenten, wobei weiterhin der 
Schwerpunkt auf verschiedene Formen von psychosozialen Interventionen und Rehabilitierungsprogrammen 
beruhe. Weil es im Inneren des Landes keine Spezialkrankenhäuser gebe, würden Patienten mit paranoider 
Schizophrenie dort in den lokalen medizinischen Zentren in psychiatrischen Ambulanzen oder Abteilungen 
behandelt werden. Die Republik Mazedonien verfüge somit durchaus über Kapazitäten (Räumlichkeiten, 
Fachärzte, Medikamente Behandlungsmethoden) für die Behandlung dieser Krankheit. 
 

In einer Einvernahme beim Bundesasylamt am 11.07.2005 brachte die Beschwerdeführerin im Beisein ihrer 
Sachwalterin im Wesentlichen vor, in Mazedonien derartig Angst bekommen zu haben, dass sie bei der 
Tabakernte in Ohnmacht gefallen sei, als aus einem vorbeifahrenden Auto von Unbekannten in die Luft 
geschossen worden wäre. Sie habe nach dem Vorfall ein Spital aufgesucht, doch habe man sie kaum untersucht. 
Der Vorfall sei im Wesentlichen der Grund für ihre Ausreise aus Mazedonien gewesen. Zur aktuellen 
medizinischen Behandlung befragt, erklärte die Beschwerdeführerin, dass sie ein bis zwei Mal im Monat 
Injektionen erhalte bzw. Schlaftabletten einnehme. Sie erhalte sonst keine weitere Behandlung. 
 

Mit dem nunmehr angefochtenen oben angeführten Bescheid des Bundesasylamtes wurde der Asylantrag der 
Beschwerdeführerin gem. § 7 AsylG 1997 i.d.F. BGBl I 2002/126 (Spruchpunkt I.) abgewiesen. Weiters wurde 
festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Beschwerdeführerin in ihren 
Herkunftsstaat Mazedonien gem. § 8 Abs. 1 AsylG 1997 i.d.F. BGBl I 2003/101 zulässig sei (Spruchpunkt II.) 
und ihre Ausweisung gemäß § 8 Abs. 2 leg.cit. ausgesprochen (Spruchpunkt III.). Begründend wurde im 
Wesentlichen ausgeführt, dass die paranoide Schizophrenie der Beschwerdeführerin unter Zugrundelegung der 
Erhebungen der österreichischen Botschaft in Skopje sowie der herangezogenen Länderberichte in 
spezialisierten Krankenhäusern in Mazedonien behandelbar sei. Eine Sicherung der Existenz der Familie sei 
durch weiteres Arbeiten auf dem eigenen Tabakfeld sichergestellt. 
 

Ausdrücklich auf die Spruchpunkte II. und III. des zuvor genannten Bescheides beschränkt wurde innerhalb 
offener Frist Berufung (seit 01.07.2008 Beschwerde) erhoben. Darin wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass die 
Kosten der medizinischen Behandlung der Beschwerdeführerin in Mazedonien ihren bzw. den Unterhalt ihrer 
Familie gefährden würden. 
 

Ein Verbindungsoffizier an der österreichischen Botschaft in Skopje kam einem entsprechenden 
Ermittlungsersuchen des Asylgerichtshofes nach und fasste seine Ermittlungsergebnisse in Schreiben vom 
11.04.2011 und 14.04.2011 zusammen. Darin wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass es in Mazedonien eine 
Reihe von konkret aufgezählten spezialisierten Einrichtungen gebe, welche die Diagnose und Behandlung von 
psychischen Störungen, darunter auch paranoide Schizophrenie, durchführen könnten. Die der 
Beschwerdeführerin in Österreich verordneten Medikamente - Haldol 150 mg Dec., Augmentin, Dominal forte 
80 mg - seien mit Ausnahme des letzteren in Mazedonien erhältlich. Für letzteres Medikament gebe es eine 
Vielzahl namentlich genannter anderer antipsychotischer Arzneimittel, die in Mazedonien verwendet werden 
würden. Die erwähnten Ersatzmedikamente bedürften vor der Verabreichung jedenfalls einer Untersuchung 
durch einen Facharzt. Für alle Medikamente wurden vom Verbindungsoffizier konkrete Preise genannt. Die 
Medikamente in der Republik Mazedonien würden laut Erhebungen des Verbindungsoffiziers im Vergleich zu 
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Österreich äußerst preisgünstig angeboten werden, was durch einen Preisvergleich hinsichtlich des 
Antibiotikums Augmentin verdeutlicht wurde, welches in Österreich für etwa 50,- bis 80,- Euro angeboten 
werde, hingegen in Mazedonien umgerechnet schon um 2,- Euro erhältlich wäre. Eine Anfrage an einen 
Vertrauensarzt der österreichischen Botschaft habe zudem ergeben, dass bei einer Übernahme durch den 
mazedonischen Gesundheitsfond, wofür die mazedonische Staatsbürgerschaft Voraussetzung sei, lediglich ein 
Selbstbehalt von 10 % für die Beschwerdeführerin anfallen würde. Der Selbstbehalt sei in der Höhe von 
umgerechnet etwa 110,- Euro pro Jahr gedeckelt. 
 

Mit den ausgewiesenen Ladungen zur Beschwerdeverhandlung wurden den Parteien durch den Asylgerichtshof 
Länderfeststellungen zu den aktuellen Verhältnissen in der Republik Mazedonien übermittelt. 
 

Anlässlich der öffentlichen mündlichen Verhandlung am 28.06.2011, zu der ein Vertreter des Bundesasylamts 
entschuldigt nicht erschienen ist, wurde Beweis aufgenommen durch Einvernahme der Beschwerdeführerin 
sowie ihres Gatten und ihres Sohnes im Beisein ihrer Sachwalterin, weiters durch Einsichtnahme in den 
Verwaltungsakt des Bundesasylamtes sowie in den Akt des Asylgerichtshofes, wobei das Bundesasylamt 
lediglich schriftlich die Abweisung der Beschwerde beantragte. 
 

Vor dem Asylgerichtshof wurde von der Beschwerdeführerin im Wesentlichen vorgebracht, dass sie mit ihrem 
Mann und ihren beiden minderjährigen Kindern in einem Wohnheim einer karitativen Organisation ein 
mittelgroßes Zimmer bewohne. Sie leide laut vorgelegten Befundbericht eines sozialpsychiatrischen 
Ambulatoriums vom Februar 2011 an einer chronischen paranoiden Schizophrenie, wobei sie diesbezüglich im 
Jahr 2002/2003 in einer Abteilung für Sozialpsychiatrie stationär behandelt worden sei und aktuell in etwa 
monatlichen Abständen Depotinjektionen erhalte. Aufgrund der Medikation habe sie derzeit keine 
Halluzinationen und Wahnideen. Laut vorgelegten Bescheid eines Bundessozialamtes vom Juli 2009 wurde bei 
der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Erkrankung ein Behinderungsgrad von etwa 40% festgestellt. In 
Mazedonien würden noch ihre Eltern sowie drei Brüder leben. Der Beschwerdeführerin bzw. ihrer Sachwalterin 
wurden die Ermittlungsergebnisse des Verbindungsoffiziers an der österreichischen Botschaft in Skopje vom 
April 2011 zu Kenntnis gebracht. Die Sachwalterin führte dazu aus, dass es angesichts der Unerhältlichkeit des 
Medikaments Dominal bzw. anderer Medikamente mit gleichem Inhaltsstoff zu bezweifeln sei, dass die 
Schizophrenie der Beschwerdeführerin mit antipsychotischen Mitteln behandelbar sei. Es sei nicht klar, ob eine 
medikamentöse Umstellung zu einer massiven Verschlechterung des psychischen Zustands der 
Beschwerdeführerin führen würde. Die Beschwerdeführerin gab dazu an, dass sie einmal im Monat eine Spritze 
Haldol vom Arzt bekomme. Weiters nehme sie Dominal als Tablette. 
 

2. Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens steht nachstehender entscheidungswesentlicher 
Sachverhalt als erwiesen fest: 
 

2.1. Zur Person: 
 

Die Beschwerdeführerin ist Staatsangehörige der Republik Mazedonien, gehört der Volksgruppe der der Torbe¿ 
an, ist muslimischen Bekenntnisses, war zuletzt im Heimatstaat in der obengenannten Gemeinde wohnhaft und 
ist dort keiner konkreten individuellen Verfolgung ausgesetzt und ihr droht auch nicht die Gefahr einer 
unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder die Todesstrafe. 
 

2.2. Zur Situation in der Republik Mazedonien: 
 

2.2.1. Allgemeine Lage: 
 

Mazedonien ist seit seiner Unabhängigkeit (1991) eine parlamentarische Demokratie, in der demokratische 
Prinzipien, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit verfassungsmäßig garantiert sind. Die innere Stabilität 
Mazedoniens bleibt aufgrund der ethnischen Polarisierung zwischen der ethnisch - mazedonischen Mehrheit (ca. 
64%) und insbesondere den ethnischen Albanern (mindestens ca. 25%) als zweitgrößter Volksgruppe fragil. Im 
Februar 2001 kam es dabei in den Grenzregionen zum Kosovo zu teils schweren bewaffneten 
Auseinandersetzungen zwischen albanischen Extremisten und mazedonischen Sicherheitskräften, in deren 
Verlauf zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und große Flüchtlingsbewegungen zu verzeichnen waren. Auf 
internationale Vermittlung schlossen die führenden politischen Parteien beider Ethnien am 13. August 2001 das 
Ohrider Rahmenabkommen, mit dem die Weichen für ein friedliches Zusammenleben gestellt wurden. 
[Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 
28.01.2005 , Seite 4] 
 

Im Vorfeld zu den vorgezogenen Parlamentswahlen am 01.06.2008 kam es zu inneralbanischen 
Auseinandersetzungen. So wurde auf den Parteichef der DUI ein Anschlag verübt und ein Aktivist der DPA 
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wurde bei einem Messerangriff getötet. Am Wahltag kam es zu Ausschreitungen im Dorf Aracinovo, früher eine 
Hochburg albanischer Rebellen, in deren Verlauf ein Mensch getötet und zahlreiche weitere verletzt wurden. In 
20 Wahllokalen in den hauptsächlich von Albanern bewohnten Gebieten musste die Abstimmung abgebrochen 
werden. In weiterer Folge wurden die Wahlen in 187 Wahlbüros annulliert und am 

15. und am 30. Juni Nachwahlen, vornehmlich in den von Albanern besiedelten Gebieten, abgehalten. Die 
konservative Regierungspartei VMRO von Ministerpräsident Nikola Gruevski gewann 63 der 120 
Parlamentssitze. Die Sozialdemokraten errangen 27 Sitze, ein Mandat ging an die Partei für europäische 
Initiative (PEI). Die letzte Nachwahl bestätigte die Demokratische Union für die Integration (DUI) mit 18 Sitzen 
als größte albanische Partei, die Demokratische Partei der Albaner (DPA) kam auf 11 Sitze. Gruevski hat eine 
Regierungskoalition mit der DUI vereinbart und ein Kabinett gebildet. Die DPA-Abgeordneten hatten im Juni 
bereits die konstituierende Parlamentssitzung boykottiert und einen möglichen Boykott der Parlamentsarbeit 
angekündigt. Der Boykott dauert seit August 2009 an. Im März 2009 fanden Präsidentschafts- und 
Kommunalwahlen statt. Gjorge Ivanov (VMRO-DPMNE) wurde im 2. Wahlgang zum Präsidenten gewählt. 
Dem ODIHR-Report zufolge, der im Juli 2009 veröffentlicht wurde, erfüllten die Wahlen weitgehend 
demokratische Standards. Fälle von versuchter Beeinflussung und Einschüchterung wurden ebenso strafrechtlich 
geahndet wie versuchte Manipulationen mit Hilfe nicht aktueller Wählerlisten. [APA 13.05.2008: Mazedonien: 
Mutmaßlicher Attentäter auf albanischen Politiker in Haft ; Der Standard 02.06.2008: Konservativer Gruevski 
gewinnt Wahl; Konrad-Adenauer-Stiftung 16.06.2008: Mazedonien: 

Massives Polizeiaufgebot ermöglicht ruhige Nachwahlen; APA 30.06.2008: Zweite Nachwahlrunde in 
Mazedonien ohne größere Zwischenfälle; APA 11.07.2008: Mazedonien: Albanerpartei will Parlamentsarbeit 
boykottieren; Österreichische Botschaft Skopje: 

Asylländerbericht Mazedonien Oktober 09; Österreichische Botschaft Skopje: Asylländerbericht Mazedonien 
Oktober 09, Seite 1] 
 

Die Republik Mazedonien hat sowohl die Europäische Konvention der Menschenrechte als auch die Konvention 
gegen Folter und andere Vergehen, unmenschliche und abwertende Behandlung oder Bestrafung ratifiziert und 
in das nationale Rechtssystem integriert. Entsprechend der Verfassung von 1991 werden die Freiheiten und 
Rechte des Individuum und Bürgers, entsprechend dem internationalen Recht zu zentralen Werten der 
Verfassungsordnung erklärt. Nach Artikel 11 der Verfassung werden die Menschenrechte auf körperliche und 
moralische Würde des Individuums als unantastbar definiert. Demnach ist jede Form der Folter, der 
unmenschlichen und verletzenden Bestrafung untersagt. Abgesehen vom Verfassungsgerichtshof, der staatlichen 
Wahlkommission und dem Parlament, die als die rechtsstaatlich verankerte Einrichtungen zur Kontrolle der 
Einhaltung der Menschenrechte fungieren, verfügt Makedonien zusätzlich über ein parlamentarisches 
Menschenrechtskomitee und über die Institution des nationalen Ombudsmannes. Die Stellung des 
Ombudsmannes ist durch Novellierung des entsprechenden Gesetzes am 10. September 2003 deutlich gestärkt 
worden. Seine Eingriffsmöglichkeiten im Falle hinausgezögerter Gerichtsverfahren wurden erhöht und er hat 
nun die Möglichkeit, jederzeit ohne Ankündigung die Einrichtungen staatlicher Behörden zu betreten. Außerdem 
besteht die Möglichkeit, ohne Verzug höchste Funktionsträger anzuhören und vertrauliche Informationen 
einzusehen (Öffentliche Institutionen sind nun also verpflichtet, Nachweise, Daten und Informationen 
unabhängig vom Grad der Vertraulichkeit vorzulegen). Mit der Einrichtung regionaler Büros in verschiedenen 
größeren Städten sind außerdem die administrativen Kapazitäten des Ombudsmanns deutlich erhöht worden. Das 
Amt des Ombudsmanns wird derzeit von einem ethnischen Albaner, dem früheren Justizminister Ixhet Mehmeti, 
ausgeübt Dieser hat in den letzten Jahren gezeigt, dass seine Behörde in der Lage ist, Fehlverhalten von 
staatlichen Dienststellen gegenüber der Bevölkerung in den verschiedensten Bereichen richtig zu stellen. 
Mehmeti hat sich in einer Reihe von Fällen nicht gescheut, die Medien einzuschalten, um mit ihrer Hilfe eine 
Änderung der Verhältnisse bei den Behörden herbeizuführen. Die Kooperation zwischen den staatlichen Stellen 
und dem Ombudsmann ist weiterhin gut. Die staatlichen Stellen setzen weiterhin eine große Mehrheit der 
Empfehlungen des Ombudsmannes um. [XXXX: Bericht über die politische, ökonomische und soziale Situation 
mit besonderem Augenmerk auf die Menschenrechtslage in der Republik Makedonien, 1.5.2007, Seite 9; 
XXXX: Bericht über die politische, ökonomische und soziale Situation mit besonderem Augenmerk auf die 
Menschenrechtslage in der Republik Makedonien, 1.5.2007, Seite 11; 

Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 
, Seite 5; 

Österreichische Botschaft Skopje: Republik Mazedonien - Asylländerbericht- 2008, Stand 25.06.2008 , Seite 41; 
Commission of the European Communities: The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2009 Progress Report 
accompanying the Communication from the European Parliament and the Council. Enlargement Strategy and 
Main Challenges 2009-2010. 14.10.2009, Seite 11] 
 

2.2.2. Bosnische Moslems/Bosniaken: 
 

Bei der letzten Volkszählung im Jahr 2002 haben sich 17018 Personen (0,84%) als Bosniaken deklariert. So 
genannte "bosnischen" Moslems (de facto stammen die meisten aus dem heute serbischen Sandschak von Novi 
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Pazar und wurden von den ottomanischen Behörden hier nach der Besetzung des Sandschak durch Serbien im 
Jahre 1908 angesiedelt) werden in Mazedonien nicht diskriminiert; sie können in diesem Lande ebenso leben wie 
andere mazedonische Staatsangehörige. Die ethnischen Bosnier machen auch im Staatsdienst Karriere. Der 
stellvertretende. Außenminister der Regierung Buckovski war ein Angehöriger der bosnischen Volksgruppe, 
ursprünglich ein hochrangiger Mitarbeiter des Nachrichtendienstes des Innenministeriums. Der österreichischen 
Botschaft sind keine Übergriffe bekannt geworden. Bei Besuchen in Dörfern, die von ethnischen Bosniern 
bewohnt werden, sieht man schöne Häuser, die von ethnischen Bosniern, welche im Ausland gearbeitet haben, 
gebaut wurden. In schlechtem Zustand sind manchmal die Zufahrtsstrassen und die Wasserleitungen, was auf 
allzu geringen politischen Einfluss der bosnischen Volksgruppe hindeutet. Allerdings gibt es auch in vielen 
ethnisch-mazedonischen Dörfern nur schlechte Strassen und fehlen die Wasserleitungen. Die soziale und 
wirtschaftliche Situation der Angehörigen der bosniakischen Minderheit ist nicht signifikant anders, als die der 
Mazedonier im Allgemeinen. Ein Teil der Torbesch (= islamische ethnische Mazedonier) bezeichnet sich als 
Bosnier, obwohl sie Mazedonisch sprechen. Hiesige Bosnier sprechen auf Grund verwandtschaftlicher 
Beziehungen häufig auch Albanisch und Türkisch. [Republic of Macedonia, State Statistical Office: Census of 
Population, Households and Dwellings in the Republic of Macedonia, 2002, Final Data. Mai 2005, Seite 34; 
Österreichische Botschaft Skopje: Republik Mazedonien - Asylländerbericht- 2006, Jänner 2007; Gutachtliche 
Ausführung des Sachverständigen XXXX in öffentlicher mündlicher Berufungsverhandlung vom 05.10.2004, 
Zahl 228.595/0 - VIII/22/02; zit.n. UBAS - Bescheid vom 17.01.2005] 
 

2.2.3. Grundversorgung: 
 

Die Existenzbedingungen in Mazedonien werden auch Jahre nach der Unabhängigkeit durch die schwierige Lage 
einer (lange Zeit von politischen Krisen und bewaffneten Konflikten immer wieder beeinträchtigten) Wirtschaft 
im Umbruch bestimmt, die sich nur langsam erholt. Diese ist insbesondere durch hohe Arbeitslosigkeit und 
niedriges Durchschnittseinkommen (ca. 244 Euro im Monat) gekennzeichnet, allerdings auf der anderen Seite 
positiv durch relativ stabile Staatsfinanzen und Währungsrelationen. Die Arbeitslosenrate wird voraussichtlich 
bis Ende 2009 auf beinahe 40% ansteigen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass viele Arbeitnehmer nicht 
legal beschäftigt sind. Viele Personen, welche als Arbeitslose gemeldet sind, dürften de facto als Schwarzarbeiter 
tätig sein. Sie melden sich als Arbeitslose an, um gratis in den Genuss der Leistungen der sozialen 
Krankenversicherung zu kommen. Unangemeldete Arbeitskräfte gibt es insbesondere in der Bauwirtschaft, in 
der Textil- und in der Schuhindustrie, wo u. a. griechische sowie italienische Unternehmer die hier übliche 
Schwarzarbeit ausnützen. Die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist jedoch, auch über den 
Grundbedarf hinaus, gewährleistet. Die Versorgung mit Lebensmitteln und mit den Artikeln des täglichen 
Bedarfs funktioniert ohne Probleme. Die vielen Mazedonier mit geringem Einkommen ernähren sich aus 
Produkten ihrer kleinen Gärten, betreiben Subsistenzwirtschaft, halten Ziegen, die sie z. B. in den städtischen 
Parkanlagen, auf den vielen unbebauten Feldern um die Städte und in staatlichen Wäldern weiden lassen. 
Geschätzte 40 % der inländischen Lebensmittel werden nicht über offizielle Märkte verkauft, sondern im 
Familien- und Freundeskreis getauscht oder vermarktet. Hunger gibt es keinen. [Deutsches 

Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 18; 
Österreichische Botschaft 

Skopje: Republik Mazedonien - Asylländerbericht- 2008, Stand 25.06.2008, Seiten 41-42; Österreichische 
Botschaft Skopje: 

Asylländerbericht Mazedonien Oktober 09; Österreichische Botschaft 

Skopje: Republik Mazedonien - Asylländerbericht- 2006, Jänner 2007 , Seite 9] 
 

Das mazedonische Sozialhilfesystem funktioniert trotz hoher Belastungen auf allerdings sehr niedrigem Niveau 
und sichert jedem amtlich registrierten mazedonischen Staatsangehörigen ein Existenzminimum, welches jedoch 
in der Regel nur für eine Grundversorgung auf sehr niedrigem Niveau ausreicht. Dieses ist allerdings vor dem 
Hintergrund eines auch sehr niedrigen durchschnittlichen Lohneinkommens zu sehen. Familienzusammenhalt, 
zum Teil mit Unterstützungsleistungen auch aus dem Ausland, Spenden, Eigenversorgung aus 
landwirtschaftlichen Parzellen und Tätigkeiten in der Schattenwirtschaft lindern bei vielen die kargen 
Verhältnisse ein wenig. Der Betrag der Sozialhilfe bemisst sich an der Zahl der zu versorgenden 
Familienmitglieder und dem mazedonischen Durchschnittslohn. Daneben werden teilweise Grundnahrungsmittel 
(Bezug über Karten), Kleider, Heizmaterialien, Schulbücher, Materialien und ähnliches kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Mazedonische Staatsbürger haben auch dann Anspruch auf Sozialhilfe wenn sie mehrere Jahre 
außerhalb Mazedoniens gelebt haben. [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 18; Österreichische Botschaft Skopje, Auskunft 
vom 24.06.2008 an den UBAS zu GZ 232.797 /- XII /3 6 /04] 
 

Mazedonischen Staatsangehörigen stehen bei einer Rückkehr nach Mazedonien durch Rückführung oder 
freiwillige Rückkehr als behördliche Ansprechpartner die lokalen Zentren für Sozialfragen zur Verfügung. Bei 
rückzuführenden Mazedoniern ist laut Auskunft des Ministeriums für Arbeit und Soziales für eine Betreuung 
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entscheidend, ob eine Unterkunft vorhanden ist und welche sozialen Rahmenbedingungen bestehen. Anhand der 
persönlichen 
 

Daten könne festgestellt werden, ob Grundeigentum oder Ähnliches noch bestehe, bzw. vor der Ausreise 
bestanden habe. Letzteres ist dann von Bedeutung, wenn die Rückkehrer vor ihrer Ausreise ihre gesamte Habe 
veräußert haben und mit einem gewissen Wohlstand ausgereist sind. Einkünfte, auch fiktive, aus Grund- oder 
sonstigem Vermögen werden auf eine etwaige Sozialhilfe angerechnet, wobei dem Antragsteller in jedem Fall 
ein zur Grundversorgung (nach mazedonischem Standard) ausreichender Sozialhilfebetrag verbleibt. Als Hilfe 
für Rückkehrer gewährt das mazedonische Ministerium durch die Arbeitsämter eine einmalige finanzielle 
"Rückkehrerhilfe". Danach kann bei Nachweis der Arbeits- und Einkommenslosigkeit bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen Sozialhilfe bezogen werden. Eine mehrjährige Abwesenheit ändert in Mazedonien 
nichts an den Eigentumsverhältnissen. Haus- oder Wohnungseigentum bleiben auch bei langen Abwesenheiten 
erhalten. Nach Erkenntnissen des Ministeriums haben die meisten "Auswanderer" ihre Häuser und Wohnungen 
behalten, nur die wenigsten haben sie verkauft. Hinzu kommt der familiäre Zusammenhalt, der insbesondere bei 
Roma und Albanern, aber auch bei der mazedonischen Volksgruppe Aufnahme und Unterbringung auch für 
Minderjährige nach einer Rückkehr in aller Regel erleichtert. Das Ministerium für Urbanismus und die 
Fürsorgeämter der Heimatgemeinden können in Notfällen wegen der Unterbringung/Wohnungsvermittlung 
angesprochen werden, in der Praxis sind Übergangs- bzw. Ausweichquartiere jedoch kaum zu finden. 
Gegebenenfalls müssen Rückkehrer vorübergehend in Gemeinschaftsunterkünften, Auffanglagern oder 
Flüchtlingszentren untergebracht werden. Auch bezüglich der Weiterreise in ihre Heimatgemeinde können sich 
Rückkehrer an die kommunalen Zentren für Sozialfragen wenden. [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über 
die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 20] 
 

2.2.4. Medizinische Versorgung: 
 

Jeder offiziell registrierte mazedonische Bürger genießt Krankenversicherungsschutz. Grundlagen für die 
Gewährung von Krankenversicherungsschutz sind: ein offizielles Arbeitsverhältnis, Empfang einer 
Pensionsleistung, Registrierung beim Arbeitsamt oder Empfang von Sozialhilfe. Bei Empfängern von 
Sozialversicherungsleistungen wird der Krankenversicherungsschutz über das zuständige Sozialamt 
gewährleistet. Arbeitslose erhalten Krankenversicherungsschutz mit Registrierung als erwerbslos oder 
arbeitsunfähig beim Arbeitsamt des Wohnsitzes (bzw. des Ortes der Niederlassung nach Rückkehr aus dem 
Ausland) sowie mit dem Kauf eines sog. "Arbeitsbuches" gegen geringe Gebühr. Die Registrierung als arbeitslos 
setzte bisher im Grundsatz voraus, dass der Betreffende mindestens den Grundschulabschluss (d.h. die 
Mindestschulzeit von 8 Jahren absolviert) hatte und damit zum Kreis der "Beschäftigungsfähigen" gehörte. Da 
hierdurch eine große Anzahl von Personen - gerade aus der Bevölkerungsgruppe der ethnischen Minderheiten - 
vom sozialen System ausgeschlossen war, hat die Regierung die einschlägigen Vorschriften geändert. Nunmehr 
können auch Personen, die nicht die Mindestschulzeit absolviert haben, als arbeitslos registriert werden. Kommt 
es dabei zu Problemen mit den Arbeitsämtern, kann sich der Antragsteller in diesem Fall für Rückfragen und 
Beschwerden an das Ministerium für Arbeit und Soziales - Sektor für Sozialangelegenheiten - wenden. Lange 
Auslandsaufenthalte bilden keinen Ausschließungsgrund. Grundsätzlich erhalten alle Versicherten kostenlosen 
Primärschutz, den der Hausarzt nach einem dem amerikanischen Gesundheitswesen nachgebildeten 
Punktesystem mit dem Krankenversicherungsfonds abrechnet. Sozialfälle sind auch nach der letzten 
Gesetzesänderung 2001 von Kosten für Dienstleistungen des Gesundheitswesens (Untersuchungen, Kontrollen, 
Operationen, Notdienst, Hilfsmittel usw.) bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen (ordnungsgemäße 
Anmeldung und Registrierung über das Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik beim zuständigen Sozialamt, 
das monatlich eine Bescheinigung ausstellt) befreit, jedoch nicht von Eigenbeteiligungen an rezeptpflichtigen 
Medikamenten. Diese geringe Selbstbeteiligung an rezeptpflichtigen, d.h. vom Hausarzt verschriebenen 
Medikamenten, gestaffelt nach dem Preis des Präparats, ist von allen Krankenversicherten zu entrichten. Sie 
beträgt grundsätzlich weniger als 20 % des Kaufpreises des Präparats, der in der Regel vergleichsweise günstig 
ist. Die jährlichen Eigenbeteiligungssätze bei kostenpflichtigen Behandlungen variieren je nach Personengruppe 
zwischen 0 % (z.B. Kinder) und 70 % (Personen zw. 18 und 65 Jahren). Wenn innerhalb eines Kalenderjahres 70 
% des monatlichen Durchschnittslohnes für medizinische Leistungen aufgebracht wurden (Belege sind zu 
sammeln), so tritt für den Rest des Jahres Befreiung von Eigenbeteiligungen ein, ausgenommen die oben 
genannten. Eigenbeteiligungen an Medikamenten. Es erfolgt eine prozentuale Reduzierung des Beitrags, wenn 
das monatliche Einkommen unter dem Durchschnittslohn liegt. Die frühere Einschränkung hinsichtlich der 
Größe der Familie (ab dem vierten Kind kein Krankenversicherungsschutz mehr) ist entfallen. Eine 
grundsätzliche Befreiung bestimmter Patientengruppen (z.B. Krebs-, Dialyse-, Aids-Kranke) von jeder 
Eigenbeteiligung wird nicht mehr gewährt, sondern jeweils nur noch für Behandlungen, die mit der betreffenden 
Krankheit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Auch im Sekundärschutz (Krankenhausbehandlungen) sind 
Eigenbeteiligungssätze (gestaffelt) zu entrichten. [Deutsches Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und 
abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 , Seiten 19 - 20; Österreichische Botschaft Skopje: 
Republik Mazedonien - Asylländerbericht- 2006, Jänner 2007 , Seite 41-42] 
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Seit der Unabhängigkeit sind neben dem staatlichen Gesundheitswesen private Behandlungseinrichtungen neu 
aufgebaut worden. Der staatliche Gesundheitsfonds hat mit solchen Gemeinschaftspraxen und Laboratorien 
Verträge abgeschlossen, um die Behandlungskosten der Versicherten auf einem pauschalierten Stand zu halten. 
Eine Bestimmung im Gesetz über Ergänzungen und Erläuterungen zum Gesetz über die Krankenversicherung, 
wonach Ausgaben für den Basisgesundheitsdienste von den Bürgern getragen werden mussten, wenn sie Dienste 
in einer Institution in Anspruch genommen haben, die keinen Vertrag mit dem Sozialversicherungsfonds 
abgeschlossen hat, wurde vom Verfassungsgerichtshof (auf Vorschlag des Ombudsmannes) für 
verfassungswidrig erklärt und annulliert. Nachdem schon im Jahr 2007 die Mehrwertsteuer auf Medikamente 
von 18 auf 5 Prozent gesenkt wurde, hat die mazedonische Regierung Anfang 2008 Maßnahmen zur Reduktion 
der Margen des pharmazeutischen Großhandels (Marge limitiert auf 15 %) und der Apotheken (Limit 30 %) und 
damit auch zur weiteren Senkung der Medikamentenpreise ergriffen. Durch die vereinheitlichten Preise ist es 
nicht mehr nötig, mehrere Einzelverkaufsstellen aufzusuchen, um zum billigsten Medikament zu kommen. Die 
medizinische Versorgung in Mazedonien ist heute - unter Berücksichtigung der lokalen Umstände - insgesamt 
als entsprechend zu bewerten; der stationäre Aufenthalt in einem hiesigen Spital entspricht aber nicht westlichen 
Standards. [Österreichische Botschaft Skopje: Republik Mazedonien - Asylländerbericht- 2006, Jänner 2007 , 
Seiten 41-42; Global Insight: Drug-Price Reductions to Hit FYR Macedonia's Pharmaceutical Wholesalers, 
Pharmacies, 04.01.08 (http://www.globalinsight.com/SDA/SDADetail11306.htm); Global 

Insight: Macedonian Government Reduces VAT on Drugs from 15% to 8%, Announces New Positive List, 
24.07.2007 (http://www.globalinsight.com/SDA/SDADetail10391.htm); Ombudsman 

Republic of Macedonia: Annual Report 2007, Seite 5] 
 

2.2.5. Rückkehrfragen: 
 

Ausgewiesene oder rückgeführte mazedonische Staatsangehörige werden bei ihrer Rückkehr nach Mazedonien 
nicht wegen der Ausweisung/Abschiebung strafrechtlich verfolgt. Auch das Bekanntwerden einer 
Asylantragstellung im Ausland führt nicht zu Nachteilen bei der Rückkehr. [Deutsches Auswärtiges Amt: 
Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Mazedonien, 28.01.2005 , Seite 20; Österreichische 
Botschaft Skopje: Republik Mazedonien - Asylländerbericht- 2006, Jänner 2007 , Seite 11; Österreichische 
Botschaft Skopje: Asylländerbericht Mazedonien Oktober 09] 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

3.1. Die Feststellungen zur Identität und Herkunft der Beschwerdeführerin stützen sich auf die diesbezüglich 
glaubwürdigen Angaben im Asylverfahren sowie auf vorgelegte Personaldokumente. 
 

Für die Beschwerdeführerin wurde im Wesentlichen ihr psychische Erkrankung geltend gemacht, wobei zuletzt 
eine chronische paranoide Schizophrenie diagnostiziert wurde. Als Behandlung erhalte sie etwa monatliche 
Depotinjektionen, wobei sie aufgrund der Medikation derzeit keine Halluzinationen und Wahnideen aufweise. 
Somit liegen aber keine Hinweise auf eine Situation akuter Lebensbedrohung vor und befindet sich die 
Beschwerdeführerin dementsprechend auch nicht in stationärer Behandlung. Auch handelt es sich hierbei nicht 
um eine seltene Erkrankung, die hinsichtlich Art oder Umfang derart außergewöhnliche medizinische 
Behandlungsmaßnahmen erfordern würden, sodass sie im Herkunftsland grundsätzlich nicht oder nur 
unzureichend behandelt werden könnte. Vielmehr bestehen - wie wiederholt erhoben - im Herkunftsland 
entsprechende Behandlungsmöglichkeiten. Letztlich kann somit kein Krankheitsstadium festgestellt werden, das 
im Hinblick auf den Schutzumfang des Art. 3 EMRK einer Ausweisung entgegenstehen würde. 
 

Unter Zugrundelegung der persönlichen Verhältnisse der Beschwerdeführerin im Herkunftsland kann aus den 
getroffenen Länderfeststellungen auch sonst keine hinreichende Wahrscheinlichkeit erkannt werden, wonach sie 
im Herkunftsland schutzlos einer für die Gewährung von Asyl- bzw. subsidiären Schutz relevanten Gefährdung 
ausgesetzt wäre. 
 

Insgesamt kann daher nicht festgestellt werden, dass die Beschwerdeführerin im Falle ihrer Rückkehr in den 
Herkunftsstaat der Gefahr einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt wäre, bzw. Gründe für die Gewährung 
subsidiären Schutzes vorliegen könnten. 
 

3.3. Die getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat stützen sich auf die der gegenständlichen Entscheidung 
zu Grunde gelegten und anlässlich der Ladungen zur bzw. in der öffentlichen mündlichen 
Beschwerdeverhandlung dargetanen Länderdokumente. 
 

Da die Berichte auf einer Vielzahl verschiedener, voneinander unabhängiger Quellen beruhen und dennoch ein 
in den Kernaussagen übereinstimmendes Gesamtbild ohne wesentliche Widersprüche darbieten, besteht kein 
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Grund, an der Richtigkeit der Situationsdarstellungen zu zweifeln. Hinzu kommt, dass den Auskünften in der 
Regel Recherchen von vor Ort tätigen Personen oder Organisationen zu Grunde liegen, welche wohl auf Grund 
der Ortsanwesenheit am besten zur Einschätzung der Lage fähig sind. Auch seitens der Parteien wurden 
hinsichtlich der herangezogenen Quellen keine Einwände erhoben. 
 

3.4. Die Aufnahme weiterer Beweise war wegen Entscheidungsreife nicht mehr erforderlich. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Das gegenständliche Verfahren ist gemäß § 75 Abs. 1 erster Satz AsylG 2005 (AsylG 2005, BGBL. I Nr. 100 
i.d.g.F. BGBl. I Nr. 38/2011) unter Ausnahme der im gegebenen Zusammenhang nicht relevanten Maßgaben 
nach den Bestimmungen des AsylG 1997 - hier gemäß § 44 Abs. 1 AsylG 1997 grundsätzlich in der Fassung 
BGBl. I Nr. 126/2002- zu Ende zu führen. Gemäß § 44 Abs. 3 AsylG 1997 sind jedoch die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 
5 und 6, 36, 40 und 40a in der Fassung i.d.F. BGBl I 2003/101 anzuwenden. 
 

Gemäß § 75 Abs. 8 AsylG ist § 10 i.d.F. BGBl. I Nr. 38/2011 auf alle am oder nach dem 01.01.2010 anhängigen 
Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Ausweisungsentscheidung nach 
dem Asylgesetz 1997, die vor dem 01.01.2010 erlassen wurde, als eine Ausweisungsentscheidung nach § 10, die 
Zurückweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997 als Zurückweisung nach § 10 Abs. 1 Z 1 und die 
Abweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, als Abweisung nach § 10 
Abs. 1 Z 2 gilt. Darüber hinaus sind gemäß § 75 Abs. 10 AsylG einzelne aufgezählte Bestimmungen des AsylG 
2005 i.d.F. BGBl. I Nr. 122/2009 - darunter u. a. § 2 Abs. 3, sowie §§ 8 Abs. 3a und 9 Abs. 2, letztere mit einer 
gesonderter Maßgabe - auf alle am oder nach dem 01.01.2010 anhängigen Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 
anzuwenden. 
 

Soweit sich aus dem AsylG 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 nicht anderes ergibt, sind gemäß § 23 
Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß 
anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat der Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des Bundesasylamts zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

2. Zur Entscheidung über die Zuerkennung von subsidiärem Schutz (§ 8 Abs. 1 AsylG 1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 
101/2003): 
 

2.1. Gemäß § 124 Abs. 2 FPG 2005 treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf Bestimmungen des 
Fremdengesetztes 1997 verwiesen wird, die entsprechenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes an deren 
Stelle. 
 

2.2. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 von Amts wegen 
bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung der Fremden in den 
Herkunftsstaat zulässig ist (vormals § 57 FrG 1997, nunmehr § 50 FPG 2005); diese Entscheidung ist mit der 
Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß § 50 Abs. 1 FPG 2005 ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder 
für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes verbunden wäre. 
 

Gemäß § 50 Abs. 2 FPG 2005 ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die 
Hinderung an der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass 
dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die 



 Asylgerichtshof 20.09.2011 

www.ris.bka.gv.at  Seite 9 von 11 

Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative 
(§ 11 AsylG 2005). 
 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf Leben gesetzlich geschützt. Gemäß Art. 3 EMRK darf 
niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. 
 

Die bloße Möglichkeit einer dem Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in den ein 
Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem 
Gesichtspunkt des § 57 FrG 1997 als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (VwGH vom 
27.02.1997, 98/21/0427). 
 

Der Fremde hat das Bestehen einer aktuellen, also im Fall seiner Abschiebung in den von seinem Antrag 
erfassten Staat dort gegebenen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder infolge nicht ausreichenden 
Funktionierens der Staatsgewalt nicht abwendbaren Bedrohung im Sinn des § 57 Abs. 1 und / oder Abs. 2 FrG 
1997 glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden 
betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH vom 
02.08.2000, 98/21/0461; VwGH vom 25.01.2001, 2001/20/0011). 
 

2.3. Wie bereits bei der Abweisung des Asylantrages ausgeführt bestehen keine stichhaltigen Gründe für die 
Annahme, dass das Leben oder die Freiheit der Beschwerdeführerin aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, 
ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten 
bedroht wäre, weshalb kein Fall des § 50 Abs. 2 FPG 2005 vorliegt. 
 

2.4. Im gesamten Asylverfahren finden sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin bei 
einer Rückkehr in ihren Herkunftsstaat mit der in diesem Zusammenhang maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
einer Gefährdungssituation im Sinne des § 50 Abs. 1 FPG 2005 ausgesetzt sein würde. Dass jedem 
Abgeschobenen im vorliegenden Herkunftsstaat Gefahr für Leib und Leben in einem Maße drohen, dass die 
Abschiebung im Lichte des Art. 3 EMRK unzulässig wäre, kann nicht festgestellt werden. Nicht festgestellt 
werden kann weiters, dass es Abgeschobenen im vorliegenden Herkunftsstaat an der notdürftigsten 
Lebensgrundlage fehlen würde. 
 

Weder aus den Angaben der Beschwerdeführerin zu den Gründen, die für die Ausreise maßgeblich gewesen sein 
sollen, noch aus den Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens ist im konkreten Fall ersichtlich, dass jene gemäß 
der Judikatur des EGMR geforderte Exzeptionalität der Umstände vorliegen würde, um die 
Außerlandesschaffung eines Fremden im Hinblick auf außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit liegende 
Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art. 3 EMRK erscheinen zu lassen (VwGH vom 21.08.2001, 
2000/01/0443). 
 

Im zitierten Erkenntnis des VwGH vom 21.08.2001 wird die maßgelbliche Judikatur des EGMR dargestellt. Vor 
dem Hintergrund dieser Judikatur kommt es unter dem hier interessierenden Aspekt darauf an, ob die 
Abschiebung die betreffende Person in eine "unmenschliche Lage" versetzen würde. Solche Umstände sind im 
Asylverfahren nicht hervorgekommen. 
 

Was die hinsichtlich der Beschwerdeführerin geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden betrifft, so 
handelt es sich hierbei nicht - wie bereits in der Beweiswürdigung ausgeführt - um Erkrankungen, die im 
Hinblick auf den Schutzumfang des Art. 3 EMRK aktuell einer Ausweisung entgegenstehen. Der 
Verfassungsgerichtshof erkannte hinsichtlich der Umstände, unter denen etwa gesundheitliche Probleme einer 
Außerlandesschaffung eines Fremden im Sinne des Art. 3 EMRK entgegenstehen könnten, mit Verweis auf die 
ständige Judikatur des EGMR in seinem Erkenntnis vom 06.03.2008, Zl. B 2400/07-9, "dass im Allgemeinen 
kein Fremder ein Recht hat, in einem fremden Aufenthaltsstaat zu verbleiben, bloß um dort medizinisch 
behandelt zu werden, und zwar selbst dann nicht, wenn er an einer schweren Krankheit leidet oder 
selbstmordgefährdet ist. Dass die Behandlung im Zielland nicht gleichwertig, schwerer zugänglich oder 
kostenintensiver ist, ist unerheblich, solange es grundsätzlich Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat bzw. in 
einem bestimmten Teil des Zielstaates gibt (vgl. Pkt. 2.3 Fall Ndangoya). Nur bei Vorliegen außergewöhnlicher 
Umstände führt die Abschiebung zu einer Verletzung in Art. 3 EMRK. Solche liegen etwa vor, wenn ein 
lebensbedrohlich Erkrankter durch die Abschiebung einem realen Risiko ausgesetzt würde, unter qualvollen 
Umständen zu sterben" (VfGH vom 06.03.2008, B 2400/07-9). Derartige Umstände sind somit aber im 
konkreten Fall nicht auszumachen. Auch eine allfällige Umstellung der Medikation, die ja nicht 
notwendigerweise abrupt mit der Ausweisung erfolgen müsste, vermag daran etwas zu ändern, umso mehr als 
unbestritten feststeht, dass chronische Schizophrenien in Mazedonien behandelbar sind und behandelt werden. 
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Vor dem Hintergrund der getroffenen Feststellungen zu den Verhältnissen im Herkunftsstaat und den 
Erhebungen des Verbindungsoffiziers an der österreichischen Botschaft in Skopje vom April 2011 kann nicht 
angenommen werden, dass die 38-jährige Beschwerdeführerin, die zwar gesundheitlich beeinträchtig ist, jedoch 
nicht ohne ihren Gatten ins Herkunftsland zurückehren würde, wobei beide über ein hinreichendes soziales Netz 
an weiteren Familienagehörigen in Mazedonien verfügen, bei einer Rückführung in Ansehung existentieller 
Grundbedürfnisse (etwa Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden Situation ausgesetzt wäre. Abschließend 
ist festzuhalten, dass sich allein aus schlechten Lebensbedingungen keine Gefährdung oder Bedrohung im Sinne 
des Art. 3 EMRK ergibt, solange die notdürftigsten Lebensgrundlagen sichergestellt sind (vgl. dazu VwGH vom 
30.01.2001, 2000/01/0162). 
 

2.5. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin vermag sohin keine Gefahren i.S.d. § 50 FPG bzw. die 
Unzumutbarkeit der Rückkehr aufgrund der individuellen konkreten Lebensumstände darzutun. 
 

2.6. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Gatte sowie die Kinder der Beschwerdeführerin ihre 
Familienangehörige im Sinne des § 1 Z 6 AsylG 1997 sind. Somit liegt ein Familienverfahren gemäß § 10 
AsylG 1997 vor. Da aber keinem Familienangehörigen i.S.d. § § 1 Z 6 AsylG 1997 subsidiärer Schutz gewährt 
wurde (siehe die Entscheidungen des Asylgerichtshofs vom heutigen Tag, Zlen. B6 231.327-3/2008/7E, B6 
231.324-3/2008/5E sowie B6 231.325-3/2008/5E), kann der Beschwerdeführerin dieser Status auch nicht 
aufgrund des § 10 AsylG 1997 zuerkannt werden. 
 

3. Ausweisungsentscheidung / Spruchpunkt II. (§10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 i.d.g.F.): 
 

3.1. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird und 
kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein 
nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt (Z 1) oder diese eine Verletzung von Art. 8 
EMRK darstellen würden (Z 2). Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: die Art und Dauer des bisherigen 
Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war (lit. a); das tatsächliche 
Bestehen eines Familienlebens (lit. b); die Schutzwürdigkeit des Privatlebens (lit. c); der Grad der Integration 
(lit. d); die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden (lit. e); die strafgerichtliche Unbescholtenheit (lit. f); 
Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts (lit. g); die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt 
entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (lit. h); die Frage, ob die 
Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen 
begründet ist (lit. i). 
 

Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine 
Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist die Durchführung gemäß § 10 
Abs. 3 AsylG für die notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

Über die Zulässigkeit der Ausweisung ist gemäß § 10 Abs. 5 AsylG jedenfalls begründet, insbesondere im 
Hinblick darauf, ob diese gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit 
einer Ausweisung ist nur dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und 
Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im 
Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches Aufenthaltsrecht 
oder unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 45 und 48 oder §§ 51 ff NAG) verfügen, unzulässig wäre. 
 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner 
Wohnung und seines Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in 
die Ausübung dieses Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme 
darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und 
Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von 
strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig ist. 
 

Art. 8 Abs. 2 EMRK erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen 
Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem 
Sinne wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des 
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Fremden und seiner Familie schwerer wögen als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer Erlassung. 
Bei dieser Abwägung sind insbesondere die Dauer des Aufenthaltes, das tatsächliche Bestehen eines 
Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den Grad der Integration des 
Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der 
Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen 
Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche Unbescholtenheit, aber auch 
Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öffentlichen Ordnung maßgeblich. Auch die 
Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen (Vgl. VfGH vom 
29.09.2007, B 1150/07-9). 
 

Hierbei ist neben diesen (beispielhaft angeführten) Kriterien, aber auch auf die Besonderheiten der 
aufenthaltsrechtlichen Stellung von Asylwerbern Bedacht zu nehmen, zumal etwa das Gewicht einer aus dem 
langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration dann gemindert ist, wenn dieser Aufenthalt 
rechtswidrig oder lediglich auf unberechtigte Asylanträge zurückzuführen ist (vgl. VfGH vom 12.06.2007, B 
2126/06; VfGH vom 29.09.2007, Zl. B 1150/07-9; VwGH vom 24.04.2007, 2007/18/0173; VwGH vom 
15.05.2007, 2006/18/0107, und 2007/18/0226). 
 

Zu den in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) zu Art. 8 EMRK 
entwickelten Grundsätzen zählt unter anderem auch, dass das durch Art. 8 EMRK gewährleistete Recht auf 
Achtung des Familienlebens, das Vorhandensein einer "Familie" voraussetzt. In der bisherigen Spruchpraxis der 
Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen neben 
den zwischen Ehegatten und ihren minderjährigen Kindern ipso iure zu bejahenden Familienleben bereits solche 
zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.6.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 7.12.1981, B 
9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.3.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 
311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.7.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); 
EKMR 28.2.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 5.7.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, 
sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 
1). Als Kriterien hiefür kommen in einer Gesamtbetrachtung etwa das Vorliegen eines gemeinsamen Haushaltes, 
die Intensität und die Dauer des Zusammenlebens bzw. die Gewährung von Unterhaltsleistungen in Betracht. 
Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung 
zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 6.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). Sich 
bei der Prüfung allein auf das Kriterium der Abhängigkeit zu beschränken, greift jedenfalls zu kurz (vgl. VwGH 
vom 26.1.2006, Zl. 2002/20/0423). 
 

3.2. Im konkreten Fall ist festzustellen, dass zwischen der Beschwerdeführerin und ihrem 16-jährigen Sohn im 
Bundesgebiet eine familiäre Beziehung im i.S.d. Art. 8 MRK besteht. Eine Ausweisung war in dem Erkenntnis 
über die Beschwerde des minderjährigen Sohnes der Beschwerdeführerin nicht auszusprechen, da dies eine 
Verletzung von Art. 8 EMRK dargestellt hätte. Vielmehr wurde festgestellt, dass dessen Ausweisung gemäß § 
10 Abs. 5 und Abs. 2 Z 2 AsylG 2005 i. d.g.F. auf Dauer unzulässig ist (Vgl. Entscheidungen des 
Asylgerichtshofs vom heutigen Tag, Zl. B6 231.324-3/2008/5E). Somit war aber auch die Ausweisung der 
Beschwerdeführerin im Hinblick auf ihr Familienleben zu beheben (Vgl. VwGH 16.01.2008, 2007/19/0851-5). 
Da die drohende Verletzung des Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß 
vorübergehend sind, war spruchgemäß zu entscheiden. 


